
Wirtschaft und Gesellschaft in Mitteldeutschland

Band 7

Die Forst- und Holzwirtschaft 
in Mitteldeutschland

Duncker & Humblot  ·  Berlin



Die Forst- und Holzwirtschaft in Mitteldeutschland 



WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT IN MITTELDEUTSCHLAND 
Herausgegeben vom Forschungsbeirat für Fragen der Wiedervereinigung Deutschlands 

beim Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen 

Band 7 



Die Forst- und Holzwirtschaft 
in Mitteldeutschland 

Mit einem Geleitwort 

von Prof. Dr. Dr. h. c. Georg Blohm 

D U N C K E R & H Ü M B L O T / B E R L I N 



Alle Rechte vorbehalten 
© 1969 Duncker & Humblot, Berlin 41 

Gedruckt 1969 bei Berliner Buchdruckerei Union GmbH., Berlin 61 
Printed in Germany 



Geleitwort 

Die vorliegende Studie haben Mitarbeiter des Forschungsbeirates ver-
faßt. Sie ist das Ergebnis eingehender Beobachtung des heute zu einem 
gewissen Abschluß gelangten Entwicklungsprozesses in der Forst- und 
Holzwirtschaft  Mitteldeutschlands. Noch immer ist eines der schwierig-
sten Probleme der mitteldeutschen Wirtschaftspolitik die endgültige 
Eingliederung der Land- und Forstwirtschaft  in das herrschende Wir t -
schaftssystem. Länger als in anderen volkswirtschaftlichen Bereichen 
konnte sich hier eine beschränkte Privatinit iat ive behaupten, obwohl 
auch die Forstorganisation schon 1945 grundlegend umgestaltet wurde. 
I n einem langwierigen Entwicklungsprozeß wurde eine historisch ge-
wachsene Ordnung aufgelöst und eine von den herkömmlichen Vor-
stellungen grundlegend abweichende Neuordnung geschaffen,  die in 
Besitzstruktur, organisatorischem Aufbau und Wirtschaftsführung  all-
mählich funktionsfähig  geworden ist. Der Prozeß stellt zwar keine 
harmonische Entwicklung zu neuen Formen der Waldbewirtschaftung 
dar, dafür verfolgt er aber um so zielstrebiger die völlige Kol lekt iv ie-
rung des Waldes. Die Stufen der Entwicklung sind vielfält ig und nur 
schwer überschaubar: Waldwirtschaftsgemeinschaften,  Waldgemein-
schaften, Bewirtschaftungsgemeinschaften  und schließlich die Ausglie-
derung aus dem landwirtschaftlichen Bereich und die Verselbständi-
gung in den „Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieben". 

Auch in der Forstwirtschaft  der Bundesrepublik gibt es eine Vielzahl 
forstlicher  Zusammenschlüsse mi t dem Ziel einer rationellen Wald-
bewirtschaftung. Über die Notwendigkeit der forstbetrieblichen  Zusam-
menarbeit besteht insofern Übereinstimmung, als die Zusammen-
schlüsse nicht als Selbstziel, sondern als Mi t te l zur Verbesserung des 
Einsatzes der Produktionsfaktoren  durch optimale ökonomische Dispo-
sitionen eingeführt  werden. Dieses Ziel der Zusammenarbeit gi l t für 
eine Volkswirtschaft  in ihrer Gesamtheit genauso wie für die einzelnen 
Teilbereiche derselben. Dennoch hat die Zusammenarbeit i n der Forst-
wirtschaft  von den speziellen wirtschaftlichen, soziologischen und poli-
tischen Bedingungen auszugehen. Diese wurden bei der zwangsweisen 
Einführung der kollektiven Bewirtschaftungsformen  in Mitteldeutsch-
land in zweifacher Hinsicht unberücksichtigt gelassen: einmal wei l die 
politisch bedingte übereilte Kollektivierung keine Zeit für forst-  und 
betriebswirtschaftlich  notwendige Anpassungsmaßnahmen ließ und zum 



6 Geleitwort 

anderen, wei l die Ideologie die grundsätzlichen Unterschiede in den 
einzelnen Produktionsbereichen leugnet und die Verwirkl ichung „ indu-
striemäßiger Produktionsmethoden" auch im Waldbau fordert. 

Die Zusammenschlüsse in der Bundesrepublik sind das Ergebnis öko-
nomischer, technischer und organisatorischer Überlegungen und Anpas-
sungsmaßnahmen des nach Gewinnmaximierung strebenden forstwirt-
schaftlichen Unternehmers. I n der Forstwirtschaft  Mitteldeutschlands 
dagegen bedarf  es eines umfangreichen Katalogs von „ökonomischen 
Hebeln", wirtschaftlichen und politischen Kontrollen, um einen Anreiz 
zu erhöhtem persönlichen Einsatz und zur Eigeninitiative zu erreichen. 

Da es bisher an einer Darstellung der strukturellen und politischen 
Neuordnung der mitteldeutschen Forstwirtschaft  fehlte, schließt die 
hier vorliegende Arbeit eine merkliche Lücke. Der Band beabsichtigt 
zwar keine erschöpfende Analyse der Entwicklung und des Standes der 
Forst- und Holz Wirtschaft  in Mitteldeutschland, er stellt jedoch eine 
systematisch geordnete Übersicht über die vielfältigen forstpolitischen 
und forstwirtschaftlichen  Maßnahmen Mitteldeutschlands dar. Damit ist 
die Möglichkeit gegeben, zu einer objektiven Beurteilung der forst-  und 
holzwirtschaftlichen Verhältnisse in Mitteldeutschland zu gelangen. 

Die Darlegungen stützen sich auf mitteldeutsche Gesetze, Anordnun-
gen, Verordnungen und deren Durchführungsbestimmungen sowie auf 
die Statistischen Jahrbücher. Die Verfasser  bemühen sich, auch neueste 
Entwicklungen im sogenannten „Neuen ökonomischen System der Pla-
nung und Leitung der Volkswirtschaft"  zu berücksichtigen, obwohl die 
Fachliteratur lückenhaft oder nicht zugänglich war. 

Sommer 1968 
Professor  Dr. Dr. h. c. Georg Blohm 
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A. Die waldwirtschaftliche Besitzstruktur 

I . Die Besitzstruktur vor 1945 

Vor dem Zusammenbruch im Jahre 1945 betrug die Waldfläche in dem 
späteren sowjetisch besetzten Mitteldeutschland 3,065 Mi l l . ha. Hiervon 
entfielen 1: 

1 124 700 ha = 36,7 v H auf den Staatswald 
487 000 ha = 14,2 v H auf Kommunalforsten, einschl. Wald von Genos-

senschaften, Kirchen u. a. 
1 503 300 ha = 49,1 v H auf Privatforsten. 

Der Privatwald hatte in Mitteldeutschland 1937 folgende Besitzgrößen-
struktur: 

22 v H Elleinst waldbesitz bis zu 10 ha Größe 
26 v H Kleinwaldbesitz zwischen 10—100 ha Größe 
16 v H mit t lerer Waldbesitz zwischen 101—500 ha Größe 
36 v H größerer Mittelbesitz und Großwaldbesitz über 500 ha Größe. 

Der volkswirtschaftlich ungünstig zu beurteilende Kleinstwaldbesitz 
war in Mitteldeutschland vor dem Kriege erheblich geringer vertreten 
als im Durchschnitt des Deutschen Reiches (22 v H gegenüber 29 vH). 

Eine Waldbesitzstruktur, i n der der öffentliche  Wald sich mi t dem 
privaten Waldbesitz die Waage hält, kann als gesund angesehen werden, 
da sie allen Funktionen des Waldes gerecht wird. „Die internationale 
Forstpolitik hält ein wohl ausgewogenes Gleichgewicht im Antei l der ein-
zelnen Waldbesitzformen, also eine entsprechende Mischung von Wald 
in öffentlicher  und privater Hand und im Antei l der einzelnen Wald-
besitzformen, die sich in ihrer Bedeutung für die Allgemeinheit sehr 
wertvol l ergänzen, für den Idealzustand2." 

I I . Die kommunistische Bodenreform 

1. Gesetzliche Grundlagen 

I m Herbst 1945 verkündeten die Präsidenten der sich bildenden fünf 
Länderregierungen entsprechend einem Befehl der Sowjetischen  Militär-

1 Quelle: Sonderdruck der Hilfsgemeinschaft  „Grüne Farbe", 1957. 
2 Heske:  Gutachten zur Durchführung  der Bodenreform in Schleswig-Hol-

stein, Lauenburg 1949. 
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administration in Deutschland 8 durch Ve ro rdnungen die Bodenreform. 
Sie wurde als „unaufschiebbare nationale, wirtschaftliche und soziale 
Notwendigkeit" begründet und bedeutete die entschädigungslose Enteig-
nung des land- und forstwirtschaftlichen  Eigentums einschließlich allen 
lebenden und toten Inventars des Großgrundbesitzes, der Großbauern 
von 100 ha Fläche an aufwärts sowie der „Kriegsverbrecher"  und aktiven 
Nationalsozialisten. Der enteignete land- und forstwirtschaftliche  Besitz 
wurde dem Bodenfonds zugeführt. 

2. Der Bodenfonds 

Mi t der Bodenreform vollzog sich ein folgenschwerer  Strukturwandel 
der bisherigen historisch gewachsenen Größenordnungen des Wald-
besitzes in Richtung des Kleinflächenwaldes. Die im allgemeinen gut 
bewirtschafteten Rittergutsforste,  zumeist von den Eigentümern in Vor-
ausschau des kommenden Geschehens vor Beginn der Bodenreform ver-
lassen, wurden zuerst enteignet. Es folgten die Wälder derjenigen Groß-
bauern, deren land- und forstwirtschaftlicher  Besitz über 100 ha groß 
war. Auch auf Teile des Staatswaldes und des Kommunalwaldes, obwohl 
letzterer von der Bodenreform ausgeschlossen war, wurde zurückgegrif-
fen. Eine Zwischenbilanz vom 1.1.19464 weist die Enteignung von 
825 555 ha Privatwald, 78 102 ha Staatsforstfläche  und 11 604 ha Kommu-
nalwald aus. Diese Zahlen erfuhren  durch Fortsetzung der Enteignungen 
und Beschlagnahme des Waldes geflüchteter Bauern in den nächsten 
Jahren noch eine Steigerung um mehr als 126 000 ha. Wälder der Kirche 
und Stiftungen sowie wissenschaftlicher Institutionen blieben von der 
Bodenreform verschont. Nach dem erst im Jahre 1949 erklärten Ab-
schluß der Bodenreform w i rd die dem Bodenfonds zugeflossene Wald-
fläche mi t 1 041 832 ha angegeben5. Hiervon erhielten: 

Umsiedler (Flüchtlinge) 108 367 ha 
Neubauern und Landarbeiter ohne Land 140 327 ha 
landarme Bauern 83 802 ha 
Al tbauern zur Aufstockung ihres Waldes 61 920 ha 
Kleinpächter 9 400 ha 
Arbeiter und Angestellte nicht landwirtschaftl icher  Berufe 29 228 ha 
Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe 6 477 ha 

Der Rest von 602 311 ha enteigneten Waldes wurde „Volkswald". Die 
Auftei lung des Waldes geschah im allgemeinen in Parzellen von der 

8 Befehl der SMAD Nr. 97 vom 13.10.1945. 
4 Abt. Bodenreform der Deutschen Verwal tung für Land- und Forstwi r t -

schaft. 
5 Heidrich:  Bericht über 10 Jahre sozialistische Forstwirtschaft.  Zeitschrift 

„Forst & Jagd", Nr. 10/1959. 
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denkbar unwirtschaftlichen Größen von 3—5 ha. Auf Befehl der SMA 
mußten etwa 70 000 ha zwecks Überführung  in landwirtschaftliche Nut-
zung gerodet werden. 

3. Nutzung des Bodenreformlandes 

Den neuen „Eigentümern" wurde das ausschließliche Alleinverfü-
gungsrecht  über den ihnen zugeteilten Wald durch Aushändigung einer 
Besitzurkunde übertragen, mi t Auflage der im Grundbuch einzutra-
genden Unverkäuflichkeit,  Unverpachtbarkeit und Unpfändbarkeit  ge-
gen Zahlung eines Preises, der für Wald weniger als die Hälfte des für 
Ackerland zu entrichtenden Betrages ausmachte. Es war nicht mehr als 
eine Anerkennungsgebühr. I n Sachsen-Anhalt 6 erhielten Neu-Eigen-
tümer zusätzlich das Recht, „die erworbenen Waldflächen nach forstwirt-
schaftlichen Grundsätzen zu holzen und zu roden". Ähnliche Bestim-
mungen finden sich in den Anordnungen zur Bodenreform der anderen 
Länder. Diese Freibriefe  nutzten die neuen Besitzer zu umfangreichen 
Tauschgeschäften. Brenn- und Nutzholz waren begehrte Tauschobjekte 
für Nahrungsmittel und Industriegüter geworden. Daß bei den 
hierfür  vorgenommenen Eingriffen  in die Waldsubstanz selbst die 
elementarsten forstwirtschaftlichen  Grundsätzen außer acht gelassen wur-
den, konnte bei der nicht vorhandenen Sachkenntnis der neuen Be-
sitzer, der nicht gerade waldfreundlichen Einstellung der Verwaltungs-
stellen und bei der von der SMA verbreiteten Wertung des Waldes als 
schnellstens zu demontierendes Kriegspotential nicht Wunder nehmen. 

Als die Geißel des Schwarzhandels mi t Holz besonders schwer auf den 
aufgeteilten Privatwäldern lastete, machten einige ehemalige Privat-
forstbeamte den Versuch zum Zusammenschluß von waldbesitzenden 
Neubauern. Sie hofften,  daß innerhalb solcher dörflicher  Gemeinschaften 
waldfreundlich eingestellte Mitglieder ihren mäßigenden Einfluß gel-
tend machen und die Fortsetzung der beginnenden Waldverwüstung un-
terbinden würden. 

Diesen weit vorausschauenden und später als richtig anerkannten 
Bestrebungen konnte damals nur wenig Erfolg beschieden sein. Wo sich 
auf Grund der Unterstützung einzelner Neubauern Ansätze zur Bildung 
von Waldgemeinschaften abzeichneten, gingen sie Ende 1946 wieder 
verloren, als Gerüchte von einem zu erwartenden Einschlagsverbot einen 
erneuten heftigen Ansturm mi t Ax t und Säge auf den Wald auslösten. 

Der 1948 von der politischen Führung aufgenommene Gedanke, den 
aufgeteilten Wald zu Wirtschaftsgemeinschaften  zusammenzuschließen, 

• V I I . Ausführungsbestimmung zur Bodenreform in der Provinz Sachsen-
Anhalt . 


